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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus 
 

 

Am Montag, 26. Oktober 2020, findet um 13:30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in 
Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus 
statt. 

 

T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Allgäu GmbH; 

Information zur Arbeit sowie Kofinanzierung durch den Landkreis Unterallgäu 2021 und 2022 

 

2. Information zum aktuellen Stand des Breitbandausbaus im Landkreis Unterallgäu 

 
3. Information zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises Unterallgäu 

 

4. Vorstellung Sachstand und Planungen „Glückswege im Allgäu“ sowie Beschluss der  

Projektmittel für 2021 und 2022 
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5. Messekonzept Kneippland® Unterallgäu 2021 

 

6. Haushaltsplan 2021 des Landkreises Unterallgäu; 
Vorberatung des Bereichs Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus 

 

Mindelheim, 15. Oktober 2020 
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Vollzug der Wassergesetze; 
Nasskiesausbeute mit teilweiser Wiederverfüllung auf den Grundstücken 

Fl.Nrn. 1322/2, 1354 bis 1361, 1364 bis 1366, 1370, 1370/2, 1371, 1373 bis 1375, 1377, 
1382, 1385, 1388 der Gemarkung Kirchheim und Teilflächen der Fl.Nrn. 1407 und 1417 

der Gemarkung Hasberg durch die Franz Kaiser GmbH & Co. KG, 87775 Salgen 
 
 
Der Termin zur Erörterung der gegen die beantragte wasserrechtliche Gestattung für o.g. Maßnahmen 

rechtzeitig erhobenen Einwendungen sowie der Stellungnahmen der Behörden findet am 

 

Donnerstag, den 12.11.2020, 10:00 Uhr 
im Landratsamt Unterallgäu, Gebäude 1, 1. Stock, Zimmer 100, 

Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
 

statt. 

 
Im Erörterungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen das Vorhaben sowie die 

Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Be-

troffenen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zutritt haben nur die Betroffenen und die Personen, die Ein-

wendungen erhoben haben. 

 

Bei den Personenkreisen ist die Teilnahme freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-

rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
 

Ein Anspruch auf Kostenersatz entsteht durch die Teilnahme nicht. 

 

Mindelheim, 12. Oktober 2020 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“ 

für das Haushaltsjahr 2020 
 

 

I. 
 

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 14 der 
Verbandssatzung i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung des Zweck-

verbandes „Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“ am 14.07.2020 folgende Haus-

haltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

1. im ERGEBNISHAUSHALT mit 

 
dem Gesamtbetrag der Erträge von 153.800 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  -14.350 € 

 

und dem Saldo (Jahresergebnis) von 139.450 € 

 

2. im FINANZHAUSHALT 

 

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 153.800 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  -14.350 € 

 

und einem Saldo von 139.450 € 

 

b) aus Investitionstätigkeit mit 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.049.550 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von   -893.000 € 

 
und einem Saldo von 156.550 € 
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c) aus Finanzierungstätigkeit mit 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 900.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -1.400.000 € 

 

und einem Saldo von -500.000 € 

 

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -204.000 € 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 900.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll) wird auf 11.455 € festge-

setzt. Dieser wird auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt: 

 
a) Umlage zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten (Verwaltungskostenumlage): 

 

Stadt Bad Wörishofen 5.497 € 

Gemeinde Amberg 2.406 € 

Gemeinde Rammingen 2.406 € 

Gemeinde Eppishausen 573 € 

Gemeinde Ettringen 573 € 

 

b) Umlage zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage):  

 
Eine Umlage zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage) wird nicht festge-

setzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 5.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 
entfällt 
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§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft. 
 

Bad Wörishofen, 14. Juli 2020 

ZWECKVERBAND „INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK A 96 BAD WÖRISHOFEN/ALLGÄU“ 

 

Stefan Welzel 

Verbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung am 10.08.2020 unter 
Gesch.-Nr. 24 - 9410.0 erteilt. 

 

III.  
 

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Gemeindeordnung 

für den Freistaat Bayern (GO) i.V.m. § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt Bad Wörishofen, Bgm.-Ledermann-Str. 1, 

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme bereit.  

 

 

Alex Eder 

Landrat 


